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Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus 22.06.2015 öffentlich 
Verwaltungsausschuss 14.07.2015 nicht öffentlich 
Rat der Gemeinde 21.07.2015 öffentlich 

 
 
Zwischenbericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Zeitplanung zur Aufholung 
der Jahresabschlüsse 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Zwischenbericht 2015 des Rechnungsprüfungsamtes über die Zeitplanung zur Aufho-
lung der Jahresabschlüsse der Gemeinde Bad Zwischenahn wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Sachverhalt: 
 
Wie wir bereits mehrfach berichtet haben hat unsere Gemeinde ebenso wie alle anderen 
niedersächsischen Kommunen den gesetzlichen Zeitrahmen zur Einführung des Neuen 
Kommunalen Rechnungswesens (NKR) aufgrund des außergewöhnlichen Ausmaßes des 
Projektes nicht einhalten können. Die größten Verzögerungen sind bei uns wie in anderen 
Kommunen durch die sich über mehrere Jahre hinziehenden Arbeiten zur Eröffnungsbilanz 
eingetreten. 
 
Da die Eröffnungsbilanz Voraussetzung für die Erstellung der doppischen Jahresabschlüs-
se ist, ist inzwischen ein großer Rückstand bei den Jahresabschlüssen eingetreten. Dieses 
Problem betrifft alle Ammerlandkommunen, daher hat das Rechnungsprüfungsamt (RPA) 
alle Kommunen gebeten, eine Zeitplanung für die Aufholung der Jahresabschlüsse vorzu-
legen. Diese Zeitplanung hat die Kommunalaufsicht, die sich ebenfalls bei allen Gemeinden 
des Themas angenommen hat, für verbindlich erklärt. 
 
Das RPA hat Anfang des Jahres 2013 bei allen Ammerländer Kommunen geprüft, ob die 
personellen Ressourcen und das Know-How zur Einhaltung der Zeitplanung gegeben sind. 
Zur Information des Rates hat es damals einen Bericht erstellt, den der Gemeinderat zur 
Kenntnis erhalten hat.  
 
Diesen Bericht will das RPA solange fortschreiben, bis die Rückstände bei den Jahresab-
schlüssen aufgeholt sind. Die erste Fortschreibung hat es im vergangenen Jahr gegeben 
(Vorlage BV/2014/098), die aktuelle Fortschreibung des Berichtes ist als Anlage beigefügt. 
 
Im Ergebnis stellt das RPA fest, dass die Zeitplanung für den Abschluss 2009 nicht einge-
halten werden konnte und auch die Gesamtzeitplanung zur Aufholung der Abschlüsse bis 
2017 angepasst werden musste. Wie im Bericht dargestellt, sind Personalwechsel und an-
derweitige Bindung des Personals Grund für die Verzögerungen. 



 
Die neue Zeitplanung wird vom RPA als ambitioniert, aber ausreichend angesehen. Dieser 
Einschätzung schließen wir uns an.  
 
 
 
Externe Anlagen: 
 
Zwischenbericht 2015 über die Zeitplanung zur Aufholung der Jahresabschlüsse der Ge-
meinde Bad Zwischenahn 
 


